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Protokoll des Heidelberger Gesprächs 14. / 15. März 2005, Veranstaltet von der FEST (Sabine Klotz) und der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden - AGDF (Jan Gildemeister)

Protokoll: Tanja Rother (tanja.rother@web.de) und Sabine Klotz

Zu dem diesjährigen Heidelberger Gespräch von FEST und AGDF kamen fünfzehn interessierte Praktiker/innen und Expert/innen der Zivilen Konfliktbearbeitung zusammen, um sich mit dem Thema „Gut gemeint, aber politisch auch schädlich? Auf der Suche nach einem Profil der zivilen, gewaltfreien Konfliktbearbeitung in der AGDF“ auseinanderzusetzen.

Wie im Rundbrief formuliert wurde, der im Oktober 2004 an die Referierenden versandt worden war, sollte es inhaltlich bei diesem Heidelberger Gespräch um folgende Fragen gehen: 

· Werden die ZKB-Aktivitäten zunehmend politisch missbraucht (durch eine überwiegend auf Militär gestützte deutsche/europäische Außenpolitik und eine restriktive Innenpolitik) und NROs für staatliche Interessen vereinnahmt? Wie ist das Verhältnis von Professionalität / hoher Qualität und Abhängigkeit von staatlicher Förderpolitik? Welche Positionen existieren zur Zivil-Militärischen Zusammenarbeit (ZMZ)? Wie können Graswurzelarbeit und die Notwendigkeit, auf politische Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen, vereinbart werden?
· Gibt es einen Widerspruch zwischen Mediation und Versöhnungsbemühungen auf der einen Seite und dem Einsatz für Gerechtigkeit und die Verfolgung von Unrecht auf der anderen Seite? 

· Welche spezifischen Inhalte soll die AGDF / sollen die Mitglieder der AGDF bei Projekten und andere Aktivitäten in Deutschland und (mit ihren Partnerorganisationen) im Ausland abdecken? Wie soll das Verhältnis zu den Partnerorganisationen gestaltet sein?
Das folgende Protokoll fasst die Vorträge und die sich jeweils an sie anschließenden Diskussionen in der Reihenfolge  zusammen, wie sie im Verlauf der Tagung gehalten wurden. Einbezogen wurden auch die Folien und Vortragsmanuskripte, die uns die Referent/inn/en dankenswerter weise zur Verfügung gestellt hatten.  


Zum Verhältnis von ZKB und Gerechtigkeit / Menschenrechte

Vortrag von Erika Schulze, Mitglied des Initiativkreises der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung und Mitglied von Amnesty International (ai) 
Ein wichtiges Anliegen des Vortrages war es, Potentiale für die stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen Zivile Konfliktbearbeitung (ZKB) und Menschenrechtsarbeit (MR-Arbeit) heraus zu arbeiten, und dabei auch mögliche Konfliktfelder zu benennen. ZKB und MR-Arbeit wurden bisher als komplementär betrachtet, eine Verschränkung dieser Arbeitsfelder muss aber differenzierter gesehen werden.

Die Menschenrechte dienen zwei Zielen, die auch für die ZKB wichtig sind: sie sollen das Individuum vor dem mächtigen Staat schützen und es befähigen, sich an der Gestaltung seiner Lebensumwelt zu beteiligen (empowerment). Die Menschenrechte sind universell und unteilbar, sie können nicht gegeneinander abgewogen werden oder unter andere politische Ziele untergeordnet werden. Verantwortlich für die Einhaltung der Menschenrechte sind die Regierungen, aber auch zunehmend starke nichtstaatliche Akteure. Inwieweit dabei MR-Arbeit und ZKB ineinander greifen, wird anhand der Aktivitäten einiger Nichtregierungs- und Regierungsorganisationen aufgezeigt:

Amnesty international

Amnesty international, ai, arbeitet für die Verwirklichung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und anderer internationaler Menschenrechtsinstrumente. 

ai ermittelt schwerwiegende Verletzungen der Rechte auf Meinungsfreiheit, auf Freiheit von Diskriminierung sowie auf körperliche und geistige Unversehrtheit, macht sie z.B. in Form von Länderberichten öffentlich und bekämpft sie mit unterschiedlichen Aktionen. In diesem Zusammenhang ist ai u.a. auf folgenden Gebieten tätig
: 

· Vorbehaltlose Ablehnung von Todesstrafe, Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe; 

· Eintreten gegen politische Morde und "Verschwindenlassen";

· Gerichtliche Ahndung von Menschenrechtsverletzungen;

· Aktionen gegen bestimmte schwerwiegende Verletzungen wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte;

ai wendet sich dabei nicht nur an Regierungen, sondern auch an nichtstaatliche Akteure, insbesondere dann, wenn der betreffende Staat nicht in der Lage ist, die Menschenrechte zu gewähren.

Durch diese Aktionen fördert ai indirekt die friedliche Regelung von Konflikten. Viele Aspekte der ai-Arbeit tangieren den Bereich der ZKB. Allerdings kann diese selbst friedliche Arbeit u.U. auch an Grenzen stoßen. Zwar gibt es bei ai viele Pazifistinnen und Pazifisten, allerdings fordern einige Mitglieder auch den Einsatz militärischer Gewalt, wenn die Menschenrechte anders vermeintlich nicht durchgesetzt werden können, z.B. im Fall von Völkermord. ai nimmt daher in diesem Zusammenhang seit Jahren eine neutrale Position ein: ai äußert sich nicht zu der Frage, ob in einer bestimmten Situation die Anwendung von Gewalt für den Schutz der Menschenrechte notwendig ist. Während eines bewaffneten Konflikts beobachtet die Organisation jedoch das Verhalten der Konfliktparteien und macht Verletzungen des internationalen Völkerrechts bzw. Menschenrechtsverletzungen öffentlich. MR-Arbeit ist daher nicht grundsätzlich als pazifistisch zu bezeichnen. Momentan wird bei ai die Aufhebung der Neutralitätsposition zugunsten von Stellungnahmen zu geplanten militärischen „humanitären Interventionen“ diskutiert. Dies könnte einen Reibungspunkt im Hinblick auf eine mögliche Kooperation mit Organisationen der ZKB darstellen, die für Gewaltfreiheit eintreten. 

Die Vereinten Nationen

Die Vereinten Nationen gehen in ihrer Charta von einem starken Zusammenhang zwischen der Einhaltung der Menschenrechte und der ZKB aus. In der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es: 

"Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet, (...)

da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen,

da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern, (...)"

Einen vergleichbaren Zusammenhang stellt auch die Präambel der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 her. Die Charta der Vereinten Nationen will Gewalt als Mittel der Konfliktaustragung bannen. Gewaltanwendung wird daher nur in zwei Ausnahmefällen akzeptiert: zur Selbstverteidigung und nach Beschluss des Sicherheitsrates bei der Bedrohung des Weltfriedens.

Die jüngeren Entwicklungen u.a. des Terrorismus oder die Kriege in Bosnien-Herzegowina und Kongo haben aber dazu geführt, dass die Verantwortung der internationalen Staatengemeinschaft im Falle massiver Menschenrechtsverletzungen neu diskutiert wird. Die Durchsetzung einer zuletzt wieder durch die High Level Group on Threats, Challenges and Change implizierten „Responsability to protect“ bei Versagen eines Staates im Hinblick auf die Gewährleistung der Menschenrechte wäre daher ein Paradigmenwechsel. Mit der „Responsibility to protect“ hätte die VN die Pflicht zur „humanitären Intervention“. Dies würde sicherlich eher die militärischen Apparate stärken und nicht die ZKB.


Die Europäische Union

Als Akteur für den Frieden versteht sich die Europäische Union schon seit ihren Anfängen in den 50er Jahren mit der Gründung der Montanunion sowie der Europäischen Atomgemeinschaft. Zweifellos wurden durch die europäische Einigung Institutionen und Regeln geschaffen, die eine friedliche Austragung von Konflikten aller Art ermöglichen. Dieses Erfolgsmodell will die Europäische Union gerne "exportieren". 

So verfolgt sie seit etwa dem Jahr 2000 für Länder außerhalb der EU eine Strategie der Prävention von gewalttätig ausgetragenen Konflikten, des Konfliktmanagements sowie des verstärkten Engagements in der Postconflict-Phase. Diese Strategie integriert die verschiedenen Möglichkeiten, die der EU dabei zur Verfügung stehen:

· Entwicklungszusammenarbeit

· allgemeine wirtschaftliche Zusammenarbeit, z.B. im Rahmen der WTO

· Stärkung regionaler Zusammenarbeit nach dem Vorbild der EU

· Stärkung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten

· militärische und polizeiliche Eingriffe

Auf der anderen Seite achtet die Europäische Union laut Art. 6 Absatz 2 die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie in den Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten gewährleistet sind. Die Europäische Grundrechtecharta ist Bestandteil der EU-Verfassung vom 29. Oktober 2004, die noch ratifiziert werden muss. Außerdem soll eine Europäische Menschenrechtsagentur eingerichtet werden.

Während Einhaltung und Stärkung der Menschenrechte ein wichtiger Aspekt der Verträge von Cotonou mit den sog. AKP-Staaten sind, also der Entwicklungspolitik, wird der Zusammenhang von ZKB und Menschenrechten im Handeln der Europäischen Union weniger deutlich.

Vorhaben der Bundesregierung im Bereich MR und ZKB

Im Aktionsplan der Bundesregierung „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“, der im Mai 2004 veröffentlicht wurde, werden die Menschenrechte in zu fördernde rechtsstaatlichen Strukturen eingegliedert, also unter den erweiterten Sicherheitsbegriff gefaßt. Das Spannungsfeld zwischen ZKB und  MR-Arbeit wird thematisiert, jedoch nicht in Handlungsanweisungen umgesetzt. Kritik muss an der Formulierung „Menschenrechtskomponenten“ geübt werden, ebenso wie an der Herausstellung einzelner Menschenrechte im Aktionsplan. Aus der Perspektive von ai kann nur die Förderung aller Menschenrechte die gewünschten Ziele erreichen.


Das Engagement von International Alert

International Alert, IA, vom ehemaligen ai-Generalsekretär Martin Ennals gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt, einen nachhaltigen Frieden zu schaffen und steht damit für eine Organisation, die die Überschneidung von MR-Arbeit und ZKB bewusst in ihre Arbeit integriert. Im Code of Conduct von IA heißt es:

„Seit seiner Gründung hat International Alert versucht, die Kluft zwischen traditionellen humanitären und Menschenrechtsorganisationen zu überbrücken. Seine Grundlage ist das Prinzip, Menschenrechte in internen Konfliktsituationen zu schützen, insbesondere das grundlegendste Recht von allen - das auf Leben -, und zwar dadurch, dass Schritte gesucht werden, die helfen können, solche gewaltsamen Konflikte zu verhindern oder zu lösen, die unvermeidlich zum Verlust des Lebens in der verwundbar Zivilbevölkerung führen.“

Deshalb „(...) liegt der Kern der Arbeit von IA in seinem Beitrag zum Schutz individueller und kollektiver Menschenrechte durch Hilfestellung für die Betroffenen, die Gewaltursachen anzugehen.“

Zusammenfassung der Akteursanalyse

Aus der Betrachtung der verschiedenen Akteure ergibt sich, dass der Zusammenhang zwischen MR-Arbeit und ZKB sehr unterschiedlich betrachtet wird. Mindestens kann festgehalten werden, dass MR-Arbeit einen unerlässlichen Teil von ZKB ausmacht. Andererseits kann ZKB auch Teil der Strategie sein, die Menschenrechte zu verwirklichen. Allerdings muss hier festgestellt werden, dass Menschenrechtsorganisationen sich bisher nur wenig mit ZKB beschäftigt haben.

Aus Sicht der Menschenrechtsorganisationen ist es sicherlich befremdlich, wenn die Menschenrechte als Teil der ZKB zu einem Unterthema von Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit werden. Vielmehr würden Menschenrechtsorganisationen hier einen umgekehrten Zusammenhang herstellen, nämlich dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit der Förderung der Menschenrechte dienen. Inwieweit hier ein Ansatz vom Kopf auf die Füße gestellt werden muss, müsste diskutiert werden.

Mögliche Konfliktfelder bei der Zusammenarbeit von Akteuren der ZKB und der MR-Arbeit

Neben der Debatte um humanitäre Interventionen unterscheiden sich aber möglicherweise auch beim Thema „Amnestien“ die Auffassungen von Vertreter/innen der ZKB von denen der MR-Arbeit.

Problematisch sind vor allem die Amnestien für Personen, die in Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen verwickelt waren, wie Folter oder Verschwinden lassen. Generalamnestien in diesen Fällen stehen sowieso im Widerspruch zum internationalen Völkerrecht und sind, wenn überhaupt, nur unter bestimmten Bedingungen, wie dem Ablegen eines vollständigen Geständnisses, der Möglichkeit der Teilnahme am Prozess und bei gesicherter Entschädigung der Opfer und deren Familien möglich. Weniger Schwierigkeiten bereiten Generalamnestien für kleinere Vergehen, da sie häufig die Ahndung der schwereren Verbrechen erst ermöglichen. Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass eine „Versöhnungsjustiz“ (z.B. Südafrika) im Vergleich zu „vergeltender“ Justiz, Traumata einer Gesellschaft nicht aufhebt. Auch sie ist nicht das Ende eines Aufarbeitungsprozesses, sondern vielmehr der Anfang.

Schließlich ist die Frage nach den Menschenrechten als einem westlichen Konstrukt zu stellen. Dass mit den humanitären Interventionen gleichzeitig das westliche Demokratiemodell exportiert wird, dem die Menschenrechte wie oben beschrieben, untergeordnet werden, bezeichnen einige Vertreter/innen der Wissenschaft als neokoloniales Vorgehen. Hier muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass die Einhaltung der Menschenrechte vom Ansatz her nicht von der Schaffung demokratischer Strukturen abhängig ist. ai, z.B. forderte nie Regimewechsel. Andererseits begehen auch die demokratisch verfassten Länder Europas Menschenrechtsverletzungen. Insbesondere mit Blick auf die Rechte von Frauen muss das Argument des westlichen Konstrukts der Menschenrechte genau betrachtet werden, ob es nicht zur Abwehr von Machtansprüchen missbraucht wird. Vor allem der Aspekt der Menschenrechte als Instrument zu empowerment ist das, was Menschen nach gewaltsamen Konflikten brauchen.

Zusammenfassung in Thesen

Grundsatz

Die Menschenrechte gelten universell und sind unteilbar. Sie stehen daher nie zur Disposition von politischen Überlegungen oder vermeintlich höheren Zielen.

Thesen

1. Zivile Konfliktbearbeitung und die Verwirklichung von Menschenrechten sowie die Herstellung von Gerechtigkeit gehören zusammen. Dort wo die Menschenrechte nicht universell und unteilbar gelten, ist die Gefahr sehr groß, dass Konflikte gewaltsam ausgetragen werden. Dies gilt sowohl für den öffentlichen, als auch den privaten Bereich.

2. Die Menschenrechte sind kein abstraktes Ideal, sondern einklagbare Rechte. Diese Rechte sind nur zu verwirklichen, wenn diejenigen, die gegen die Rechte verstoßen, nicht straffrei ausgehen. Gleichzeitig müssen die Opfer anerkannt und angemessen entschädigt werden. Wird dieser Schritt übergangen, kann dauerhaft keine friedliche Gesellschaft entstehen.

3. Aufgrund der Thesen 1 und 2 können sich bei dem Bemühen um eine Transformation von gewaltsamen Konflikten Spannungen zwischen dem Streben nach Frieden auf der einen Seite (Amnestie) und der Verwirklichung der Menschenrechte sowie der Herstellung von Gerechtigkeit (keine Amnestie) ergeben.

4. Dieses Spannungsverhältnis wird offenbar zwar zunehmend von NGOs, die im Bereich zivile Konfliktbearbeitung tätig sind, wahrgenommen. Wie es gelöst werden kann, ist allerdings offen. Derzeit kann eher ein gewisses Unverständnis für die jeweils andere Seite festgestellt werden, das auch in gegenseitige Schuldzuweisungen münden kann.

5. Auf Seiten der Politik, der Wissenschaft und der Geldgeber im Bereich von Entwicklungshilfe, Menschenrechtspolitik und ziviler Konfliktbearbeitung besteht dieses Problembewusstsein anscheinend - noch - nicht. Dies zu entwickeln, könnte einer der ersten Schritte auf der Suche nach einem adäquaten Vorgehen sein.

6. Auch bei Menschenrechtsorganisationen ist das Bewusstsein, dass ihre Forderung nach Beendigung der Straflosigkeit und der Entschädigung der Opfer u.U. einen gewaltsamen Konflikt anheizen oder verlängern könnte, bestenfalls unterentwickelt. Ein weiterer Schritt könnte daher sein, dass Organisationen der zivilen Konfliktbearbeitung und aus dem Menschenrechtsbereich darüber in einen Dialog treten mit dem Ziel, ein angemessenes Vorgehen zu finden.

7. Organisationen der zivilen Konfliktbearbeitung und Menschenrechtsorganisationen müssen sich stärker darüber klar werden, dass ihre Bemühungen in die gleiche Richtung gehen und die Transformation von Konflikten beides beinhaltet: Wahrung der unveräußerlichen Rechte eines jeden Menschen, auch von Frauen, sowie die Wiedergewinnung der Fähigkeit, Konflikte friedlich auszutragen. Auch hierzu ist ein verstärkter Dialog notwendig.

8. Die Konzepte von Regierungen und internationalen Organisationen zur Überwindung von gewaltsamen Konflikten und zur Konflikttransformation fördern die Menschenrechte im Rahmen der Herstellung von demokratischen Strukturen nach westlichem Vorbild. Dies scheint aber die Sicht zu fördern, die Menschenrechte seien ein "westliches" Konstrukt, das nicht auf alle Kulturkreise übertragen werden kann. Die Einhaltung der Menschenrechte ist aber nicht an eine bestimmte Regierungsform gebunden. Hier könnten Organisationen der zivilen Konfliktbearbeitung und Menschenrechtsorganisationen gemeinsam darauf hin wirken, dass die Einhaltung der Menschenrechte aus sich selbst heraus förderungswürdig ist. Damit würde die Möglichkeit gestärkt, mit den Menschen vor Ort eine angemessene Regierungsform zu finden, die ihren Bedürfnissen, Konflikte zu kanalisieren, entspricht.

9. Menschenrechtsorganisationen müssen sich stärker ihres Einflusses auf die friedliche Austragung von Konflikten bewusst werden. Anstatt sich des herrschenden internationalen Diskurses über die Pflicht zum - militärischen - Eingreifen bei massenhaften Menschenrechtsverletzungen anzuschließen, sollten sie gemeinsam mit den Organisationen der zivilen Konfliktbearbeitung die Strategien unterstützen, die Konflikte friedlich transformieren.

10. Menschenrechte werden im Rahmen ziviler Konfliktbearbeitung aus der Perspektive der Verletzungen betrachtet: Folter, Mord, Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, etc. Menschenrechte sollen Menschen jedoch nicht nur beschützen, sondern auch stärken und befähigen ihr Leben zu gestalten. Dieser Aspekt sollte stärker in den Vordergrund treten.


Diskussion

Zunächst wurde die Spannung zwischen ZKB und MR-Arbeit in Bezug auf Versöhnungsarbeit diskutiert. An einem Beispiel aus Sri Lanka wurde deutlich, dass lokale Akteure sich einen Friedensprozess ohne Amnestien auch für schwere Menschenrechtsverletzungen nicht vorstellen können. Internationale Menschenrechtsorganisationen werden hier z.T. für ihre Forderungen nach Gerichtsverfahren beschuldigt, den Friedensprozess zu stören. In diesem Zusammenhang kam auch die Frage auf, wie man mit lokalen Partnerorganisationen umgehen solle, die für eine Generalamnestie eintreten. Hier wurde auf den Code of Conduct von IA verwiesen.

Reges Interesse bestand an der aktuellen ai-Debatte in Bezug auf die Positionierung hinsichtlich humanitärer Intervention. Es wurde deutlich, dass diese Diskussion bei ai noch nicht abgeschlossen ist und international auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher geschichtlicher Erfahrungen geführt wird. Der Völkermord in Ruanda wird dabei in einigen ai-Ländersektionen als besonders einschneidendes Ereignis betrachtet, das auch heute noch ihre Positionierung bestimmt.  Die deutsche Sektion tritt dagegen für die Beibehaltung des Neutralitätsprinzips ein als Kompromiss zwischen den pazifistischen und eher militärisch-interventionistischen Mitgliedern. 

In diesem Kontext wurde nochmals auf die internationale Rechtslage betreffend die Anwendung von Gewalt aufmerksam gemacht. Um die Doktrin "Responsibility to protect" umzusetzen, müsste die VN-Charta geändert bzw. "weiterentwickelt" werden. Die Bedeutung der NROs für Lobbyarbeit zur Wahrung des Status Quo wurde dabei betont. Das von der Referentin angesprochene Spannungsfeld „humanitäre Intervention“ fand Bestätigung. Die anwesenden ZKB-Organisationen sahen militärische Interventionen als Sackgasse. Dazu merkte Erika Schulze an, dass die Feststellung eines Konflikts und der Einsatz der friedlichen Mittel viel früher einsetzen müsste. Auf politischer Ebene werde so lange gewartet, bis es zu spät sei und eine militärische Intervention als letztes Mittel erscheine. Auf diesen "moment of false choice" sollte man sich jedoch nicht einlassen, da kein Konflikt überraschend entstehe. Neben dem inzwischen anerkannten early warning müsse endlich das early action treten, das der ZKB viel mehr Handlungsspielraum eröffnen würde.

Ein anderer Diskussionsbeitrag fügte hinzu, dass die klassische Unterscheidung von MR- und ZKB-Arbeit eben nicht länger aufrecht erhalten werden könne, da sie in eine Sackgasse führe. Vielmehr müsste aus den jeweiligen Erfahrungen geschöpft werden und vor allem daraus gelernt werden, dass sich Konflikte langsam aufbauen. Dafür sollten in unserer Gesellschaft entsprechende Strukturen geschaffen werden.

Zum Thema der Menschenrechte als westlichem Modell wurde bemerkt, dass diese Diskussion doch bereits als abgeschlossen gelten könne. Jedoch äußerte die Referentin, dass diese Diskussion zumindest im Zusammenhang mit der Bewertung von humanitären Interventionen sehr aktuell sei. Auch kam hier noch einmal zur Sprache, dass bürgerliche und politische Rechte einerseits und wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte andererseits von "westlichen" Ländern unterschiedlich gefördert werden. Auch mächtige nichtstaatliche Akteure verhindern in vielen Ländern die Einhaltung der Menschenrechte. Vor Ort bestehe daher oftmals das Gefühl, dass mit zweierlei Maß gemessen wird: dort dienen die Menschenrechte als Druckmittel zur Erzwingung bestimmten Verhaltens, während die Geberländer keine Rechenschaft über ihre Menschenrechtssituation ablegen müssen.

Anmerkungen zum Verhältnis forumZFD zu Staat und Militär

Vortrag von Dieter Bricke (Mitglied des Beirats des forumZFD)
1. Historische Aspekte

Seit Gründung des forumZFD am 2.11. 1994 besteht ein fruchtbarer Dialog zwischen dem forumZFD und der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, AGDF. So wies der damalige Geschäftsführer der AGDF, Ulrich Frey, in einem Papier auf die Gefahr der Vereinnahmung auch des forumZFD durch Staat und Militär hin. Schon damals zeigte dies die Notwendigkeit auf, Gewaltfreiheit und soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt von organisierter Friedensarbeit zu stellen. Der erste Ausbildungskurs für Friedensfachkräfte des forumZFD fand gemeinsam mit der AGDF 1997 statt. 

Als das forumZFD 1999 die Arbeit auf dem Balkan und später in Israel/Palästina aufnahm und somit „eigene Projekte“ als Anwalt der Idee durchführte, drängte dies die Grundsatzdiskussion mit Kritikern zugunsten pragmatischer Bemühungen um staatliche Anerkennung und Finanzen zurück. Potentielle Gefahren wie eine Abhängigkeit vom Staat oder eine Alibifunktion der Friedensdienste für gewaltorientierte militärische Sicherheitskonzepte wurden nicht genügend diskutiert. Diese Situation wurde durch die unausgesprochene Besorgnis verstärkt, durch halbstaatliche Dienste wie den DED aus der praktischen Entwicklung der ZKB heraus gedrängt zu werden. 

1998 erarbeitete eine Expertengruppe das Grundsatzpapier „ZFD und Militär“. In der Ausbildungs- und Projektpraxis kam das Thema aber nur am Rande zur Sprache. Die Verabschiedung des NATO-Konzepts CIMIC (civilmilitary cooperation) im Jahr 2000 und dessen spätere Integration in die „Verteidigungspolitischen Richtlinien des Bundeswehr 2003“ wurde in seiner politischen Tragweite von den meisten Friedensdiensten, so auch dem forumZFD, nicht rechtzeitig erkannt.   Die Gremien des forumZFD  konzentrierten sich zu dieser Zeit auf die „Vermittlung von Friedensfachkräften (FFK) im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit“ bzw. auf die Lobbyarbeit gegenüber der Politik, z.B. die „ZFD 500“-Kampagne. 

In den folgenden Jahren kommt es zur stillschweigenden Einbeziehung der ZKB in die staatliche Sicherheitspolitik, z.B. in den „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ oder im Aktionsplan der Bundesregierung „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“. Gleichzeitig haben FFK in zunehmendem Maße konkrete Kontakte mit der Bundeswehr. Die Gremien des forumZFD erkennen nun die Gefahr, von der neuen staatlichen Sicherheitsdoktrin überrollt zu werden.
 Schließlich beauftragt der Vorstand den Beirat des forumZFD mit der Weiterentwicklung des Grundsatzpapiers von 1998; der Konflikt zwischen Pragmatismus und Grundsätzen wird somit neu belebt. Auch nach anderthalb Jahren Bemühungen kommt der Beirat nicht zu einem Konsenspapier und legt deshalb dem Vorstand zwei Papiere vor. Deren wesentliche Übereinstimmungen bzw. Gegensätze  werden im folgenden gemeinsam mit den Schlussfolgerungen aus der Mitgliederversammlung im November 2004, auf der der Vorstand beide Papiere präsentiert hat, erläutert.

2. Gemeinsamkeiten im Beirat

Beide Papiere beziehen sich zustimmend auf die Präambel des Papiers „ZFD und Militär“ von 1998. Sie lautet wie folgt: 

„Zivile Konfliktbearbeitung ist ein konstruktives Vorgehen, in dem gleichermaßen Akteure der Staaten- wie der Gesellschaftswelt mit ihren unterschiedlichen Methoden und Instrumenten in eigener, ziviler Art mitwirken. Es bezeichnet den Ansatz, Konflikte vorbeugend, de-eskalierend und nachsorgend ohne militärische Gewalt und ihre Androhung so zu bearbeiten, dass sich die Konfliktparteien in ihrem kooperativen Verhalten gestärkt fühlen und Versöhnung zwischen ihnen möglich wird. Zivile Konfliktbearbeitung folgt dementsprechend einer völlig anderen Logik als die militärische Konfliktaustragung. Sie öffnet Perspektiven auf eine grundsätzlich andere, humane und nicht militär-gestützte Sicherheits- und Außenpolitik“ („Stichwort ZFD und Militär“, forumZFD-internes Arbeitspapier aus der MV 1998).

Beiden Papieren gemeinsam ist auch die Feststellung: „In ZMZ-Programmen, die unter militärischer Gesamtplanung zivilen Kräften lediglich ausführende Hilfsfunktionen zuweisen, kann ZFD nicht Partner sein“. Ebenso wird die Überzeugung geteilt, dass ZKB nur stattfindet, wenn beide Konfliktparteien dies befürworten.

Gemeinsame Kritik wird auch am Vorgehen der Bundesregierung geübt: Ohne ausreichende politische Konsultationen werde im erwähnten Aktionsplan ebenso wie in den „Verteidigungspolitischen Richtlinien“ eine Komplementarität von ZFD und Militär unterstellt. Hierbei handle es sich um eine „Vereinnahmung“, die nach einer abgrenzenden Positionsbestimmung verlange, da es sonst zur Instrumentalisierung der ZKB komme. Eine realistische Bestandsaufnahme zeige, dass NATO und Bundeswehr mit CIMIC das Gesetz des Handelns an sich gezogen haben. Sie dürften auch in Zukunft, allein aufgrund ihres materiellen Übergewichts die Diskussion über zivil-militärische Zusammenarbeit wesentlich prägen. Für Sondersituationen wird Interessenidentität zwischen Militär und ZFD von Mehrheit wie Minderheit nicht ausgeschlossen. In Extremsituationen sollen auch FFK unter klar bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit nutzen dürfen, militärischen Schutz in Anspruch zu nehmen. Auch gegen spontane menschliche Kontakte zwischen Einzelpersonen von Militär und ZFD gibt es keine prinzipiellen Einwände, falls eine ausreichende persönliche Vertrauensbasis vorhanden ist. Hinsichtlich der generellen Zusammenarbeit mit dem Militär jedoch unterstellen sich beide Seiten vor unterschiedlichen Erfahrungshintergründen eine gewisse „Blauäugigkeit“.

3. Unterschiedliche Positionen im Beirat

3.1 Die Mehrheitsposition

Eine Mehrheit im Beirat will pragmatisch in der konkreten Zusammenarbeit mit dem Militär Möglichkeiten des „take and give“ ausloten, ohne dabei die eigenen Grundsätze aufzugeben. Dafür sei erforderlich, „bei Friedenseinsätzen Soldaten Respekt zu zollen“. Nur über die Annäherung in der Praxis sei zu erwarten, dass die militärische Führung Einsicht in die Grenzen militärischer Handlungsmöglichkeiten zeige. Dies sei eine Chance zur Veränderung des Militärs. In der Praxis könnte diese Annäherung z.B. die Teilnahme an Lagebesprechungen bedeuten. 

Vor dem Mißbrauch staatlicher Machtmittel schütze auf mittlere Sicht die Weiterentwicklung des Völkerrechts und die Festlegung eindeutiger Kriterien für „verabredete Formen der Zusammenarbeit“. Außerdem mache das ZFD-Ziel, sich „in die Mitte der Gesellschaft“ zu begeben und die seit Jahren akzeptierte staatliche Förderung den Dialog mit den Vertretern staatlicher Macht im Rahmen moderner Sicherheitspolitik unumgänglich.

3.2 Die Minderheitenposition 

Die vorgeschlagene pragmatische Kooperation sei ohne ein „Abnicken“ der NATO-CIMIC-Grundsätze nicht realisierbar. Dies bedeute konkret den Verzicht auf tragende Grundsätze des forumZFD, z.B. den Frieden nur durch gewaltfreie Methoden anzustreben. Wer dieses Proprium des ZFD in Frage stellen lasse, zerstöre seine Identität bzw. beschädige seine Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit als Mediator zwischen Konfliktparteien sei aber eine fachliche Voraussetzung.

Das Papier der Minderheit fordert eine politische Zurückweisung der behaupteten Komplementarität sowie die Ablehnung einer aus ihr abgeleiteten „Kooperation“. Die in dem Papier enthaltene  „Orientierungshilfe für FFK“ zeige einen Weg praktischer Distanzierung auf. Sollte die Bundesregierung das forumZFD als „Spielverderber“ bestrafen (bspw. durch Mittelentzug), müsse dennoch so gehandelt werden. Der Öffentlichkeit sollte klar gemacht werden, dass die grundlegenden Identitätsmerkmale des ZFD nicht verhandelbar sind.


4. Die Reaktionen der Mitgliederversammlung

Die MV des forumZFD im November 2004 spiegelte das Dilemma zwischen „Wollen“ und „Können“, in dem sich bereits der Beirat verstrickte, mit umgekehrten Vorzeichen wider. Das heißt, eine Mehrheit unterstützte die Forderung nach einer klaren Abgrenzung von militärischer Gewalt, während die Pragmatiker auf den mainstream verwiesen. „Ideologische Rechthaberei“ führe zur Instrumentalisierung der FFK. Kurzfristig solle zwischen pragmatischer Handreichung für die FFK und einem grundsätzlicheren politischen Papier unterschieden werden. Das forumZFD sei nun einmal sowohl Entsendeorganisation als auch Meinungsbildner. Das politische Positionspapier müsse Unterschiede zwischen verschiedenen Gewaltformen sowie zwischen Militär, Entwicklungsdiensten und Friedensdiensten heraus arbeiten. Nur so könne sich das forumZFD im gesellschaftlichen Diskurs über die Reform der Sicherheitspolitik wirksam einschalten. Auch visionäre Positionen, (z.B. Weltinnenpolitik, UN-Polizeitruppen) seien anzusprechen, ohne dabei den mainstream aus den Augen zu verlieren. Der Diskussionsprozess beginne gerade.

Da keines der beiden Positionspapiere verabschiedet werden konnte, beauftragte der Vorstand eine neue Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Friedenswissenschaftlern mit der Positionsfindung zum Verhältnis ZFD und Staat/Militär.

Diskussion 

In der anschließenden Diskussion wurde zunächst festgestellt, dass Amnesty International, ai, und Organisationen der ZKB sich zwar darin unterscheiden, dass ai keine staatlichen Gelder entgegen nehme, aber in Bezug auf das Thema „Zusammenarbeit mit dem Staat“ trotzdem die gleiche Debatte führe. Die Vorstellung, dass staatliche Politik durch die Annahme oder Ablehnung finanzieller staatlicher Förderung durch NGOs zu beeinflussen wäre, wurde für sehr optimistisch gehalten. Außerdem sei jedoch zu beachten, dass die Finanzierung der Friedensfachkräfte  eben nicht das Verteidigungsministerium leiste, sondern das BMZ, und dass der Staat nicht als homogener Block betrachtet werden dürfe, auch wenn er häufig andere Interessen habe als die NGOs. Zum Beispiel gebe es beim BMZ andere Positionen als beim AA; kein Projekt werde bewilligt, wenn es nicht auch vom AA befürwortet worden sei. Auch lasse der „Urkonflikt“ zwischen BMZ und AA Spielraum; es sollte die Chance genutzt werden, zusammen mit anderen Organisationen die Debatte zu führen.

Von anderer Seite wurde hervorgehoben, dass die staatliche Finanzierung weniger an die staatliche Politik binde als wahrgenommen werde. Beispielhaft gelte hierfür die unabhängige Entwicklung des Ausbildungscurriculums des forumZFD; beeinflusst werde diese eher durch finanzielle Hemmnisse und die politischen Einstellungen der Mitarbeiter/innen des forumZFD.
Zur angesprochenen Blauäugigkeit in Bezug auf die Veränderbarkeit militärischer Strukturen durch eine Zusammenarbeit mit dem Staat wurde angemerkt, dass Friedensarbeit blauäugig sein müsse, d.h. die Hoffnung, dass bei Einzelnen das Verhalten verändert werden könne, sei für diese Arbeit unerlässlich. Für die Arbeit des Weltfriedensdienstes gelte, dass Zusammenarbeit mit dem Militär nicht in Frage kommt. Wenn das Problem auftreten würde, werde eher ein Projekt beendet.

Angesichts der Kritik am Aktionsplan der Bundesregierung kam die Frage auf, inwiefern ein Engagement von Seiten der AGDF und des forumZFD hier überhaupt sinnvoll sei. Das Problem des Plans bestünde darin, dass er von einigen Ressorts nicht ernst genommen werde. Dazu hieß es, dass der Aktionsplan nicht für die Schublade sei, sondern dass außer Winni Nachtwei, MdB von Bündnis 90 / Die Grünen, auch andere Politiker/innen Interesse an der Umsetzung hätten. Im Zusammenhang mit der Frage, wie auf Entscheidungsprozesse der Regierung Einfluss genommen werden könne, sei es wichtig, die Widersprüche im Aktionsplan im Rahmen öffentlicher Debatten herauszustellen (z.B. durch FriEnt oder die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung). Der Initiativkreis der Plattform solle sich  auch weiterhin mit dem Aktionsplan befassen. 

Den Aktionsplan mit einer eigenen Publikation öffentlich zu diskutieren, war ein weiterer Vorschlag. Daraufhin kam jedoch der Einwand, dass es dafür bereits zu spät sei und außerdem unklar sei, auf welche personelle Ressourcen sich solch ein Vorhaben stützen könnte. Es sollte die Umsetzung der guten Ansätze des Aktionsplans in Zivilgesellschaft und Politik  eingefordert werden.
Schließlich ging es um die Frage, welche Auswirkungen die Debatte über das Verhältnis von forumZFD und Staat/Militär auf die Arbeit der FFK vor Ort habe. Einen entsprechenden Verhaltenskodex für die FFK in Bezug auf den Umgang mit Militär im Einsatzland, also eine offizielle Linie, gebe es noch nicht. Er werde aber für erforderlich gehalten. 

Profil der ZKB-Projektarbeit des Weltfriedensdienstes e.V.

Vortrag von Walter Hättig (Weltfriedensdienst e.V., WFD)
Der WFD hat von 1999 bis 2005 10 Projekte im Bereich ZFD gefördert; davon 9 Projekte in Afrika und ein 1 Projekt in Palästina. Sieben der Projekte befassen oder befassten sich direkt mit an Konflikten beteiligten Zielgruppen (war constituencies und peace constituencies). Vier der Projektpartner hatten ihren ursprünglichen Arbeitsschwerpunkt vor allem in der Menschenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit, während die anderen Projektpartner originär friedenspolitische Organisationen sind.
Grundprinzipien des WFD

· Strikte Partnerorientierung: Die Projektidee und die Projektkonzeption entsteht bei den Partnerorganisationen, die Friedensfachkräfte (FFK) haben eine reine Beratungsfunktion. Allerdings muss eingeräumt werden, dass diese Prämisse in der Praxis z.T. schwer zu halten ist. Es wird jedoch darauf geachtet, dass FFK nicht in der Implementierung tätig sind, z.B. wird eine FFK in der Regel keine Mediation durchführen, sondern vor allem in der Ausbildung tätig sein. 
· Auswahl der Projektpartner: Partner im Bereich der Friedensarbeit zu finden, war anfangs für den WFD schwierig, mittlerweile konnte jedoch insbesondere in Afrika zu vielen Friedensorganisationen Kontakt aufgebaut werden, so dass heute sehr viel mehr Projekte durchgeführt werden könnten, wenn die Mittel vorhanden wären. Der WFD entscheidet sich nur dann für ein konkretes ZFD-Projekt, wenn die Partnerorganisation für das vorgeschlagene Projekt wirklich eine FFK braucht. In der Praxis ist das nicht immer einfach, daher wäre es wünschenswert, wenn es auch ZFD-Projekte ohne personelle Komponente gäbe und wenn dafür die entsprechenden Mittel bereitgestellt würden. Bevor sich der WFD für einen Projektvorschlag entscheidet, lässt er in der Regel eine Projektvorstudie durchführen, mit der geprüft wird, ob das Projekt durchführbar ist, der Partner geeignet ist und ob die Konfliktanalyse zutreffend ist. Eine Voraussetzung ist außerdem, dass die zukünftige Partnerorganisation partizipativ und transparent arbeitet. 
· Änderungen im Projektverlauf: Grundlegende konzeptionelle Änderungen haben bisher nur selten stattgefunden und liegen grundsätzlich im ownership des Projektpartners. Bisher wurde kein Projekt abgebrochen; Diskussionen um einen Abbruch gab es und diese wurden vor allem aufgrund von Problemen in der finanziellen Administration geführt. Hierbei stellt sich oftmals die Umsetzung der BMZ-Richtlinien als problematisch für die Partner heraus. In einem Projekt hat der WFD einen Partnerwechsel vorgenommen. Hintergrund waren hauptsächlich Managementprobleme bei der ursprünglichen Partnerorganisation. Managementprobleme sind auch bei südafrikanischen NGOs festzustellen, vielfach sind sie das Ergebnis eines brain drain von den NGOs hin zu staatlichen und internationalen Organisationen.
Ist der ZFD ein Instrument des Staates?

Prinzipiell handelt es sich um ein Instrument des Staates, da es zu hundert Prozent staatlich finanziert wird. Der Staat selbst definiert den ZFD als „Gemeinschaftswerk“,  an dem sowohl der Staat als auch die Zivilgesellschaft beteiligt sind. Von Seiten der beteiligten NGOs ist der ZFD dagegen häufig als ein zivilgesellschaftliches Instrument bezeichnet worden, das staatlich finanziert wird. In der Realität wird das Instrument aber nicht nur zu hundert Prozent staatlich finanziert, auch annähernd die Hälfte des zur Verfügung stehenden Budgets wird über den quasi-staatlichen Träger Deutscher Entwicklungsdienst (DED) abgewickelt.

Zur finanziellen Abhängigkeit: Die Abhängigkeit der einzelnen Träger von der ZFD-Budgetlinie ist sehr unterschiedlich. Es gibt Organisationen, deren gesamte Projektarbeit über ZFD finanziert wird. Bei den kirchlichen Organisationen stellt der ZFD am gesamten Projektvolumen nur einen kleinen Anteil. Der WFD hat im Projektbereich zur Zeit einen  Jahresumsatz von ca. 3,8 Mio. €, davon werden ca. 3,1 Mio. Euro durch das BMZ finanziert, wovon wiederum ca. 50 Prozent auf den Bereich ZFD entfallen. Somit ist der WFD in einem hohen Grade von den Mitteln des BMZ abhängig.
Der Einfluss des Staates (BMZ) auf die ZFD-Arbeit des WFD äußert sich in verschiedenen Dimensionen. Einmal durch das ZFD-Konzept, durch die Bewilligung von Projekten und durch die Durchführungsbestimmungen. 

Bisher wurde kein Projektantrag des WFD prinzipiell abgelehnt, andererseits wurden aufgrund der Mittelknappheit auch nicht alle eingereichten Projektanträge bewilligt. Aus inhaltlichen Gründen wurden mehrere Vorstudien abgelehnt, die Ablehnungen gingen allerdings nicht auf das BMZ zurück, sondern auf die jeweiligen Botschaften vor Ort. Bei der Projektdurchführung selbst war bisher keine Einflußnahme seitens des AA oder des BMZ fest stellbar. Im Verlauf der Projektarbeit wird regelmäßig der Kontakt zu den Botschaften gesucht und die Projekte vorgestellt. 

Die Länderschwerpunkte des BMZ haben keine Auswirkungen auf die Projektförderung des WFD. Allerdings bahnt sich möglicherweise eine Positionsveränderung beim BMZ an: Das ZFD-Referat will künftig einen stärkeren gestalterischen Einfluss nehmen. Dies liegt vor allem an der neuen personellen Leitung. In der Praxis könnte dies eine verstärkte Konzentration auf Krisenregionen bedeuten. Eine größere Rolle einnehmen soll künftig auch die Förderung der Kooperation und Abstimmung zwischen den Organisationen zur Erzeugung komplementärer Effekte sowie eine stärkere Konzentration auf Krisenprävention. All dies zeugt von dem klaren Bemühen, dem ZFD ein differenzierteres Profil zu geben.

Was ist der ZFD in der Strategie des Staates?

Die Dynamik der Anfangsjahre stagniert bei 14,5 Mio. €. Ob eine Budgetaufstockung für das nächste Jahr kommt, ist unklar. Jedoch wäre mindestens das zehn-, wenn nicht hundertfache an Finanzierung nötig, soll der ZFD einen wirklichen impact haben. Es stellt sich daher die Frage, ob die Bundesregierung ihr anfängliches Interesse am ZFD verloren hat und heute nur noch das nötigste tut, um bestimmte Wählergruppen zu binden oder auf der internationalen Ebene im Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung etwas vorweisen zu können. 

Seit 1,5 Jahren wird im politischen Raum immer stärker Kritik am ZFD laut, denn  viele Politiker (und auch das BMZ) hatten kurzfristige, öffentlichkeitswirksame Erfolge erwartet. Nun haben sie erkannt, dass das Instrument dafür nicht geeignet ist, und haben dadurch das Interesse verloren. Beim zuständigen Referat im BMZ ist jedoch nach wie vor ein echtes Interesse am weiteren Ausbau und an der inhaltlichen Profilierung des Instruments  erkennbar.

Ob es sich bei dem Instrument ZFD also um ein Feigenblatt des Staates handelt, kann nicht einfach beantwortet werden, zumindest besteht aber die Gefahr dazu. Letztlich wird es auch davon abhängen, ob die Zivilgesellschaft genügend politischen Druck ausüben kann, um die Weiterentwicklung des Instrumentes voranzutreiben.


Diskussion

Zum Wechsel im BMZ-Referat hieß es, dass die bisherige inhaltliche Abstinenz Freiräume gebracht hat und die ZFD-Entsendeorganisationen nun wohl mit klaren politischen Ambitionen in Bezug auf das Instrument ZFD rechnen müssten, z.B. Deutschland international als Innovator darzustellen. Positiv gesehen wurde, dass von Seiten des BMZ-Referats zukünftig mehr Wert auf die Qualität der Projektanträge gelegt werden soll und außerdem die Zusammenarbeit der EZ- und ZKB-Organisationen in den Einsatzländern gefördert werden soll. Die Frühwarnsystem-Indikatoren von Angelika Spelten würden bisher im BMZ intern angewandt, sollen aber als Maßstab für die Projektbewilligung in bestimmten Ländern durchgesetzt werden. Dies wäre z.B. für Simbabwe sinnvoll. Die genannten Veränderungen im BMZ-Referat wurden auch damit begründet, dass das BMZ unter Rechtfertigungsdruck stehe und deshalb etwas vorweisen müsse.

Abschließend ging es um die schwächer gewordene politische Resonanz auf das Instrument ZFD. Einerseits schmücke sich niemand mehr mit dem ZFD, andererseits steuere das BMZ durch die Vorgabe von „Schwerpunktländern“ und ein „Krisenbarometer“ mehr als zuvor. Das bedeute, dass die Luft für das Instrument immer dünner werde und die Gefahr der Vereinnahmung wachse. Problematisch sei dabei, dass es zwar Dialoge z.B. im Rahmen des Konsortium ZFD und des Forum ZFD sowie der Plattform ZKB gebe, aber keine einheitliche Positionierung dieser Zusammenschlüsse bzw. Organisationen.

Bezogen auf den möglichen Interessenkonflikt der Ansätze, zwischen Konfliktparteien zu vermitteln oder für soziale Gerechtigkeit Partei zu ergreifen, wird auf das Problem hingewiesen, dass es häufig nicht einfach sei, die „richtige“ Partei zu erkennen.      

Blockade-Rap oder Mediations-Blues.

Eskalation und Deeskalation - wann, was, wie?

Vortrag
 von Renate Wanie (Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, Baden / Gewaltfrei Leben Lernen)

Rap und Blues sind Assoziationen in Bezug auf die Dynamik einer Blockade und den Ablauf einer Mediation.

Vorgeschichte in der Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, Baden

Ein zehnjähriges Jubiläum bietet sich dazu an, auf die vergangenen Jahre einen Blick zu werfen und Entwicklungen, Veränderungen oder Neuerungen selbstkritisch zu betrachten. Aus Anlass dieses Jubiläums im Jahre 1994 veröffentlichte die Referentin einen solchen Rückblick in den Werkstattmitteilungen (Gewaltfrei Aktiv Nr. 5/1994). Dabei stellte sich in Bezug auf die von der Werkstatt durchgeführten Trainings ein wesentlicher Unterschied zwischen den 1980er und 1990er Jahren heraus. Die Haltung der 80er war hingegen offensiv. 

In dieser Zeit hat sich die Werkstatt mit den Voraussetzungen und der Durchführung von Gewaltfreier Aktion (GA) auseinander gesetzt. Methoden der GA und Chancen   der Dramatisierung, d.h. die Zuspitzung gesellschaftlicher Konflikte standen im Vordergrund. Themen waren z.B. die Stationierung der Atomraketen. Die Haltung der 90er war reaktiv. 

In diesen Jahren ging es darum, die Ursachen der Gewalt und die Dynamik von Konflikten besser zu verstehen. Dabei stand die Beschäftigung mit Problemen, die die Bewegung in der Gesellschaft vorfindet bzw. die ihr von anderen Akteuren, wie gewaltbereiten Jugendlichen, Rechtsradikalen und in anderen Ländern z.B. von ethnischen Gruppen aufgedrängt werden, im Mittelpunkt des Interesses.

Die Thesen der Werkstatt lauteten:

- 
Die Themen geben andere und nicht mehr die sozialen Bewegungen vor. Im Mittelpunkt stehen nicht mehr Aktionskonzepte zur Durchsetzung von Interessen und Ziele für eine andere, gerechte und gewaltfreie Gesellschaft, sondern Konzepte für Verhaltensweisen oder Strategien der gewaltfreien Konfliktbearbeitung und der Konfliktintervention.

- 
Nicht mehr die Dynamik und die Stufen der GA stehen im Vordergrund der Arbeit, sondern die Dynamik und Entwicklung von gewaltsamen Konflikten. Während es in den 80er Jahren um die “Dramatisierung” gesellschaftlicher Konflikte ging, lautet heute das Zauberwort “Deeskalation”.

-
In den 80ern sollte mittels GA in organisierter Form der gesellschaftliche Konflikt möglichst hoch eskaliert werden, um öffentliche Aufmerksamkeit für herrschendes Unrecht und möglichst viel Gegenmacht zu erlangen. Im Gegensatz dazu hieß das Credo der 90er Deeskalation - das Eingreifen auf einer möglichst niedrigen Konfliktstufe, ggf. noch präventiv.

Damit änderten sich auch die Nachfragen bei den Bildungseinrichtungen: Während in den 80ern Gruppen aus den sozialen Bewegungen die Unterstützung der Werkstatt anfragten, waren es später etablierte Organisationen, z.B. aus der Jugendarbeit, der Erwachsenenbildung und Flüchtlingsarbeit.

Kurz gesagt zeigt dieser Vergleich die Kontroverse zwischen GA und Mediation,  Eskalation oder Deeskalation oder eben die provozierenden Rhythmen eines Rap oder eines beruhigenden Blues. Was ist die politische Aufgabe von Bildungseinrichtungen der Friedensbewegung? Im heutigen Ausbildungskontext käme die Frage hinzu: Friedensfachkraft und / oder Bewegungsarbeiter/innen ?

Was ist eine Konfliktdeeskalation?

In der allgemeinen Diskussion über Fragen zur Konfliktaustragung erscheint eine Konflikteskalation grundsätzlich als etwas Negatives, etwas was abzulehnen ist. Dagegen wird die Deeskalation als etwas Positives wahrgenommen. Ein weit verbreiteter Anspruch ist, Konflikte durch Deeskalation abzumildern, also “runter zu fahren”.

Wann ist Deeskalation erforderlich? Deeskalation ist dort nötig oder gar zwingend, “wo Konflikte destruktiv und gewaltsam ausgetragen werden, so dass die Situation sich immer weiter verschlechtert, Unmenschlichkeit zunimmt und am Ende alle Beteiligten verlieren” (Besemer 1997: 105)
Einige Beispiele: 

- Der im Jugoslawien-Konflikt von Jimmy Carter vermittelte sechsmonatige Waffenstillstand zwischen bosnischen Serben und den muslimischen Bosniern kann als reine Deeskalation bewertet werden - allerdings ohne Konfliktlösung. Auf die Frage der Tagung bezogen "Gut gemeint, politisch aber auch schädlich?" wurde hier   eine neue Ausgangssituation für Verhandlungen geschaffen. Im Mittelpunkt stand ein Stopp der Gewalteskalation.

- Der ZFD wird in Krisenregionen des In- und Auslands beratend und unterstützend dort eingesetzt, wo Hass und Gewalt an der Tagesordnung sind. "Gut gemeint, politisch aber auch schädlich?"  Um nicht in einen Friedenskolonialismus zu verfallen, darf ein ZFD-Einsatz nur auf Wunsch und in Absprache mit den Betroffenen zustande kommen.

- Bei dem größten in Deutschland durchgeführten Mediationsverfahren im Konflikt um den Ausbau des Frankfurter Flughafens kam es zu einem Kompromiss: Ausbau ja, aber nur bei gleichzeitigem Nachtflugverbot und einem Lärmschutzkonzept. "Gut gemeint, politisch aber auch schädlich?" Viele der Betroffenen fühlten sich angesichts dieses Ergebnisses “über den Tisch gezogen”. Die neue Situation nach dem Deeskalationsverfahren könnte entweder zu einer neuen Konflikteskalation führen oder zu einer neuen Konfliktlage, die neu verhandelt werden müsste.

Was heißt, Konflikte zu deeskalieren?

- Wahrig-Lexikon
, 2003: “stufenweise Verringerung, abschwächen (besonders bei militärischen Konflikten)” 
- In der Konflikttheorie von Friedrich Glasl
, basierend auf neun Eskalationsstufen,  bedeutet die Deeskalation eines Konflikts, sich die (unterschiedlichen) Fähigkeiten und die Bereitschaft zur Problembearbeitung wieder anzueignen. Deeskalation wäre dann konkret der jeweils nächste konstruktive Schritt. Dabei ist nicht die Beschwichtigung oder die Festlegung auf ein bestimmtes Verhalten gemeint - wie von den Akteuren der GA häufig kritisch angemerkt. Eine Deeskalation ist erst dann erreicht, wenn die Probleme wieder direkt durch die Konfliktparteien bearbeitbar sind und einer Konfliktlösung zugeführt werden.

Auf der Grundlage der von ihm entwickelten Eskalationsstufen schlägt Glasl u.a. folgende Interventionsmethoden durch Dritte vor:

- Moderation (Stufen 1-3)

- Prozessbegleitung (Stufen 3-5)

- Soziotherapeutische Prozessbegleitung (Stufen 4-6)

- Schiedsverfahren (Stufen 6-8)

- Machteingriff (7-9) 

Was ist eine Konflikteskalation?

Eine Eskalation von Konflikten gilt nach wie vor als gefährlich: Konflikte können außer Kontrolle geraten oder Gewalt als Handlungsmöglichkeit zunehmend mit einbezogen werden, Emotionen könnten überhand gewinnen.

- Wahrig-Lexikon, 2003: “..durch Wechselwirkung hervorgerufene Steigerung eines (militärischen) Konflikts”

- dtv-Lexikon, 1990
: stufenweise Steigerung der Mittel in der Auseinandersetzung “von politisch-militärischen Druckmitteln, Gewalttätigkeiten und Terror zur Durchsetzung meist politischer Ziele”

- Konflikttheorie Glasl: Eskalation meint die zunehmende Unfähigkeit in einem Prozess, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Entscheidend wie auch spannend ist bei Glasl, dass nicht nur die Verhaltensebene betroffen ist. Auch die Inhalts- und Einstellungsebene ist in die Konfliktentwicklung einbezogen und trägt dazu bei, die Fähigkeit zur konstruktiven Bearbeitung im Laufe der Eskalationsstufen zu verringern. Als Eskalation bezeichnet Glasl den fortschreitenden destruktiven Prozess. Zum Eskalationsprozess gehören nach Glasl immer auch die oft unbewusste Beeinträchtigung der kommunikativen Fähigkeiten und die zunehmende Abwertung der Gegenseite.

Gewaltfreie Eskalationskonzepte der sozialen Bewegungen funktionieren völlig anders. Ziel des Konzeptes der GA ist es, Konflikte gewaltfrei zu dramatisieren und dadurch bewusst eine Eskalation herbeizuführen. Die GA wird deshalb auch als “kämpferische Methode Konflikte auszutragen” definiert. 

Für ein positives Verständnis von der Eskalation eines Konflikts steht z.B. Martin Luther King. Ein Beispiel ist  der Busboykott von Montgomery (1955). Die gewaltfreie direkte Aktion "will eine Krise herbei führen, eine schöpferische Spannung erzeugen, um damit eine Stadt, die sich bisher hartnäckig gegen Verhandlungen gesträubt hat, zu zwingen, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen" (King 1964: 188)
.  

In der jüngeren Geschichte bietet die resist - Blockade an der Frankfurter US-Airbase gegen den Krieg im Irak (2003) ein Beispiel für diese positiv aufgefaßte Eskalation.

Definition Gewaltfreier Aktion

Die Gewaltfreie Aktion - gut gemeint oder politisch auch schädlich?

Nach Ebert wird die GA angewandt in Situationen, “in denen es nicht möglich scheint, auf dem Wege der Verhandlungen, der Wahlen und Abstimmungen einen Konsensus über soziale Gerechtigkeit und die dafür erforderlichen sozialen Wandlungen” herzustellen (Ebert 1980). Ziel ist es, gesellschaftliche Probleme mit den Methoden der GA offenkundig und damit bearbeitbar zu machen. Die Methoden der GA werden gezielt im öffentlichen Raum eingesetzt, um politisch handeln zu können, die Öffentlichkeit wachzurütteln und möglicherweise zum Widerstand zu bewegen. Hier liegt das Potential von Gegenmachtbildung. Dabei geht es jedoch nicht um eine Eskalation um der Eskalation des Konflikts willen. Natürlich soll durch die gezielte Eskalation das langfristige Ziel, die Auflösung des Unrechts (z.B. Gesetze in Montgomery 1955, die Segregation legitimieren) deutlich werden. Das Zwischenziel dieser Eskalation durch die GA heißt jedoch stets, so lange zu eskalieren, bis die Gegenseite “zu einem echten Dialog und Verhandlungen bereit ist bzw. der Unrechtszustand beendet ist” (Besemer 1997: 102). Hier ist im Vergleich zum Verständnis Glasls eine durchgehende und glaubwürdige Dialogbereitschaft geradezu das Herzstück gewaltfreier Kampagnen.

Mix von Eskalation und Deeskalation

Besemer schlägt vor, das Entweder-Oder von Eskalation und Deeskalation zu überdenken und sie möglicherweise beide  unter das Dach der ZKB zu bringen:

“Wenn es gelingt, beide Aspekte der Eskalation und Deeskalation zu isolieren und Konfliktbearbeitungsmethoden zu entwickeln und anzuwenden, die den negativen Aspekt deeskalieren und den positiven Aspekt der Eskalation beibehalten, können die Widersprüche aufgehoben werden”. 

Nach Besemer ist gerade dies der Grundgedanke gewaltfreier Konfliktaustragung. Viel bedeutsamer als das Für und Wider bzw. Entweder-Oder sind nach Besemer die verschiedenen Menschenbilder, ethischen Einstellungen und politischen Philosophien, die hinter der Konfliktbearbeitung stehen.

Resümee 

Blockade-Rap oder Mediations-Blues? Gibt es einen Widerspruch zwischen Deeskalation und Eskalation ? Nein, es gibt Unterschiede im Vorgehen. Es kommt darauf an, in der jeweiligen Konfliktphase die entsprechende Strategie anzuwenden. Die Frage dabei ist: Wann, was und wie eskaliert oder deeskaliert werden soll. Konflikte erkennen können, analysieren, entscheiden, in welcher Konfliktphase welches Instrument eingesetzt werden soll und Interventionskriterien zu entwickeln – das ist die Kunst. Diese Erkenntnis ist Teil des aktuellen Selbstverständnisses der Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, Baden. 

Implikationen für die AGDF:

· Gewaltfreiheit bleibt die Basis der Arbeit.

· Unterstützung von gewaltfreien Aktionen durch Mitarbeit in der Friedensbewegung (Bsp. Kooperation für den Frieden)

· Ausbildung von Friedensfachkräften (FFK) für den ZFD wie auch Friedensarbeiter/-innen

· Ausbildung von Bewegungsarbeiter/-innen als Ergänzung zur FFK


Diskussion

Zum Stichwort “Bewegung” ergab sich eine intensive Debatte; dabei kam zuerst die Frage auf, ob das Bewegungsmodell überhaupt noch anwendbar ist, da diejenigen, die von “Bewegung” sprechen, die Einzigen wären, die sich noch zu einer solchen dazugehörig fühlten. 

Von anderer Seite hieß es, dass die Tatsache, dass es momentan keine Bewegung gäbe, nicht bedeute, dass es nicht wieder eine geben könne. Außerdem wurde eingeräumt, dass aktuell die Werkstatt, wie auch attac, Teil der heutigen Bewegungen sei.

Aus der EZ wurde berichtet, dass bis zu den 1990er Jahren Gruppen unterstützt wurden, die Konflikteskalation betrieben (z.B. in Nicaragua, Südafrika), d.h. die Anliegen der Unterdrückten zu unterstützen, war Grundlage der EZ. In den 90ern Jahren vollzog sich ein Wandel: Die Förderung galt fortan Kompromissen und nicht dem Kampf einer Gruppe. Die sozialen Bewegungen in Deutschland haben gleichzeitig eine ähnliche Entwicklung durchlaufen. Während in den 1980ern die Mobilisierung der Massen als Hauptaufgabe gesehen wurde, wandelte sich dies Ende der 80er hin zum Streben nach gleicher Augenhöhe, Dialog. Notwendig sei heute ein Mix von Methoden.

Der Mix von Eskalations- (Herstellen von Öffentlichkeit) und Deeskalationstechniken (Begleitung von Menschenrechtsaktivisten/-innen) wurde anhand des Konflikts in Chiapas noch einmal sehr deutlich, da dieser dort geradezu klassisch von den Zapatisten angewendet wird. Es wurde die Hoffnung laut, von anderen Erfahrungen für die Verbesserung der ZKB-Arbeit lernen zu können.

Zum Problem, wer die Akteure einer gegenwärtigen Bewegung sein könnten (Hartz IV Bewegung hatte kaum Wirkung) wurde bemerkt, dass das Modell der 1980er von Bewegung antiquiert sei und man heute neue Bündnispartner, wie z.B. die Jugendumweltbewegung oder die Stiftung Mitarbeit suchen müsse. Die Referentin räumte ein, dass es derzeit sehr wohl Bewegungen gäbe, wenn man z.B. an den Bereich der Privatisierung oder die resist-Blockaden am Frankfurter Flughafen denkt. Außerdem existiere politisches Bewusstsein, es gebe eine Arbeitslosenbewegung, die jedoch sehr klein sei und wegen ihrer Perspektivlosigkeit schwach. Von anderer Stelle wurde festgestellt, dass das Hauptproblem für eine neue soziale Bewegung die fortschreitende Individualisierung sei.

Als Aufgaben für Bewegungsarbeiter/innen wurde z.B. genannt, Kampagnen zu entwickeln und damit den lokalen Widerstand um die Privatisierung von Krankenhäusern mehr Öffentlichkeit zu verschaffen. Wesentlich sei es, Bewusstsein für politisches Handeln zu schaffen und damit Lähmung aufzubrechen.

Abschließend wurde der Aspekt der Unparteilichkeit in der ZKB besprochen. Das Ziel der ZKB sollte ein Interessenausgleich zwischen allen Parteien sein, der aber nicht immer möglich ist. Deshalb sei es weiterhin wichtig, zwischen Parteilichkeit und Allparteilichkeit zu differenzieren. Dies führe auch zu dem schwierigen Umgang mit dem Thema “Gerechtigkeit” in der ZKB. Angesichts der Komplexität von Problemen und Konflikten  sei häufig unklar, was jeweils „gerecht“ wäre. Ein Kriterium für die Beurteilung dieser Frage seien die Menschenrechte.  


Das Profil der ZKB-Aktivitäten von peace brigades international (pbi)

Vortrag von Julia Bier (pbi) 

pbi allgemein

Die 1981 gegründete Organisation stützt sich auf die Ideen Gandhis von den Friedensarmeen und umfaßt heute 20 Ländergruppen weltweit. Darüber hinaus laufen z.Zt. vier Projekte (Kolumbien, Guatemala, Mexiko, Indonesien) und demnächst wird in Nepal ein neues Projekt eröffnet.

„Making space for peace“ ist das Leitbild von pbi. Für die praktische Arbeit der Organisation bedeutet das die internationale Schutzbegleitung von Menschenrechtsaktivist/innen (MR-Aktivist/inn/en). Dies sind alle Akteure, die sich gewaltfrei und auf legalem Wege für Menschenrechte einsetzen. Bei dieser Begleitungsarbeit geht es darum, „politische Kosten“ zu erzeugen und dadurch politische Spielräume zu erweitern, zu öffnen oder offen zu halten. Diese Kosten beziehen sich auf das internationale Ansehen eines Staates, die Strafverfolgung von Tätern und das Offenlegen von Konflikten.
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                     Quelle: pbi (Julia Bier) 2005
Internationale Begleitungen finden nur auf Anfrage statt; Begleitete sind z.B. Rechtsanwälte, Frauengruppen, Landlose, Familienangehörige von Verschwundenen, Organisationen von Indigenen, Umweltaktivist/inn/en oder interne Vertriebene.

Die Begleitung von MR-Aktivist/inn/en beinhaltet drei Dimensionen: Die physische Begleitung, die politische Begleitung auf allen Ebenen im Zielland und die Herausgabe von Publikationen. Diese Aspekte haben drei Effekte:

- Schutzfunktion

- empowerment der Aktivist/innen

- Verbindung zur internationalen Gemeinschaft

Wie funktioniert die internationale Schutzbegleitung? 

Grundlage ist das System des internationalen Drucks. Druck wird auf die höchsten Regierungsstellen ausgeübt und den MR-Aktivist/inn/en Unterstützung geboten. In der Konsequenz entwickeln Staaten Mechanismen, mit diesem Druck umzugehen. So wird z.B. der Konflikt anders dargestellt oder die Aktivist/inn/en werden kriminalisiert oder aber die Verantwortung für Übergriffe wird anderen Akteuren zugeschoben.
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Die Begleitungsstrategie von pbi komplettiert den sowieso stattfindenden internationalen Druck und erhöht ihn folgendermaßen:

- „Der oder die Freiwillige ist als Vertreter der internationalen Gemeinschaft direkt sichtbar für den potentiellen Angreifer.

- Durch Treffen mit allen Ebenen der zivilen und militärischen Hierarchie auf nationaler und lokaler Ebene im Einsatzland wird sichergestellt, dass der internationale Druck auch bei allen Akteuren ankommt. (...)
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Quelle: pbi (Julia Bier) 2005
- „Erste Hand“-Informationen verstärken auf internationaler Ebene die Glaubwürdigkeit des lokalen Aktivisten. (...)

- Als konstante Erinnerung ist es schwieriger für den Staat, Puffer-Mechanismen 
aufrecht zu erhalten.

- Da die Freiwilligen aus unterschiedlichen Ländern kommen, besteht ein direkter Kontakt und ein direkteres Interesse verschiedener Botschaften und Staaten.

-  Wenn doch etwas passiert, kann ein Alarmnetzwerk direkt eingeschaltet werden (...)“

Außerdem bietet pbi Trainings für den Selbstschutz von MR-Aktivist/innen an, besonders dort, wo die personelle Präsenz der Organisation nicht möglich ist. Darüber hinaus werden Trainings in gewaltfreier Konfliktbearbeitung und Friedenserziehung durchgeführt. In Deutschland betreibt pbi vor allem Lobby-, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit, zunehmend fließt auch die Bildungsarbeit mit in die Arbeit ein.

Gut gemeint, aber politisch auch schädlich...?

Zu den Grundprinzipien der Arbeit von pbi gehören 

- Nichteinmischung, 

- Impuls für einen pbi-Einsatz geht von den Akteuren vor Ort aus,

- pbi ist dritte Kraft, d.h. es werden Kontakte zu allen legalen Konfliktparteien aufgenommen, die Aktivitäten unterliegen der Unparteilichkeit, es findet keine Begleitung von parteipolitischen Akteuren statt,

- Konsensprinzip

Weiterhin soll die Diversität der Geldgeber in einem Projekt eine Instrumentalisierung verhindern.

In Bezug auf die Unparteilichkeit versucht pbi diese zu hundert Prozent zu erfüllen; steht aber dabei immer auf der Seite der Menschenrechte. In den Gesprächen mit den politischen oder militärischen Akteuren auf allen Ebenen geht pbi nicht auf den Inhalt der Arbeit der MR-Aktivist/innen ein, sondern lediglich auf deren Sicherheitssituation. In seinen Publikationen beruft sich pbi auf öffentliche Quellen. Nichtsdestotrotz ist die „Unparteilichkeit“ immer wieder Thema bei pbi. 

Diskussion

Zunächst stand zur Debatte, ob pbi als eine Organisation der ZKB zuzuordnen sei oder nicht. Die Referentin und ihre ebenfalls anwesenden Kolleg/innen führten dazu an, dass sich pbi historisch als Menschenrechtsorganisation verstanden habe. Mit Auftreten des Begriffs ZKB habe sich pbi damit auseinandergesetzt und positioniere sich klar innerhalb dieses Bereiches. Allerdings sei pbi nicht in post-conflict-Situationen aktiv, sondern eher im präventiven Einsatz, um die gewaltsame Eskalation von Konflikten zu verhindern.

Zum Grundprinzip der Neutralität entstand eine intensive Diskussion. Dabei wurde zuerst nachgefragt, wie diese denn in der Praxis umgesetzt werden könne. Dazu hieß es, dass die pbi-Mandate auch Mediation beinhalten würden und deshalb gerade in Bezug auf die erwähnten Trainings das Neutralitätsprinzip immer wieder Gegenstand von Diskussionen sei. 

Zweifeln der Diskussionsteilnehmer/innen an der Durchsetzung von Unparteilichkeit in der pbi-Praxis brachten die pbi-Vertreter/innen entgegen, dass die Begleiter/innen oftmals nicht als Gegner/innen gesehen würden, eben weil sie nur Sicherheitsfragen ansprechen würden. Jedoch könnten diese Lobbygespräche kritische Momente für die Unparteilichkeit sein, wenn die politischen oder militärischen Funktionäre auf Inhaltliches drängen würden. Parteilich seien die pbi-Freiwilligen in erster Linie für die Menschenrechte. Sie würden die Regierungen auf das stoßen, was diese selbst unterschrieben hätten.

Im Anschluss daran ergab sich die Frage nach der Qualität der Zusammenarbeit mit den Funktionären. Die Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung dessen, welche Interessen pbi verfolge, existiere eher auf den höheren politischen Ebenen. Dort seien sich die politischen Funktionäre schneller bewusst, dass pbi für die internationale positive Wahrnehmung des Staates ein Problem sein könnte. In diesem Zusammenhang wird von einem Teilnehmer am Gespräch der Vorschlag gemacht, das Thema Menschenrechte in die Ausbildung von Diplomaten aufzunehmen.

Darüber hinaus zielte eine Anmerkung auf die Bedeutung von pbi für die Durchsetzung der Menschenrechte, da durch die Begleitung nur das Menschenrecht auf Sicherheit gefördert werde. Es konnte allerdings geklärt werden, dass pbi zwar „nur“ einen Beitrag zur Unversehrtheit von Personen leiste, damit aber indirekt alle Menschenrechte unterstütze, da die begleiteten Aktivist/innen für die verschiedenen Menschenrechte kämpften. Direkt würden durch die Schutzbegleitung auch die Rede- und Versammlungsfreiheit gefördert.

Schließlich ging es um die Auswahl der Länder, in denen pbi tätig wird. Ob ein Land zu einem Tätigkeitsfeld von pbi wird oder nicht, hänge vor allem von den Rahmenbedingungen ab, in erster Linie der Existenz einer Befehlskette, ohne die eine Sensibilität für internationalen Druck fehlen würde. In einigen afrikanischen Ländern sei diese nicht vorhanden, eine Arbeit deshalb dort nicht möglich. Lateinamerika sei schon immer Schwerpunkt der pbi-Arbeit gewesen und die Anfragen von Menschenrechtsorganisationen aus über 60 Ländern nach Begleitung  durch pbi könnten schon aus sprachlichen und finanziellen Gründen nicht in Projekten umgesetzt werden.

Zusammenfassende Diskussion der Referate, Konsequenzen für die AGDF und ihre Mitglieder in Bezug auf mögliche Handlungsansätze

In der Abschlußdiskussion wurden drei zentrale Themen des diesjährigen Heidelberger Gesprächs aufgegriffen:

· Aktionsplan der Bundesregierung „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsoliderung“ (Mai 2004)
· Akzeptanz von ZFD/ZKB
· Qualifizierung von Bewegungsarbeiter/innen

Zum ersten Punkt wurde deutlich, dass es wichtig wäre, nicht den anderen, staatlichen zivilen und militärischen Akteuren zu überlassen, ob es sich bei dem Aktionsplan nur um eine „Spielwiese“ handele oder nicht. Vielmehr müsse die Instrumentalisierung der ZKB für ein neues sicherheitspolitisches Modell benannt werden. Dass die kritische Würdigung des Aktionsplans durch VENRO von Bundeswehr und BMZ als unqualifiziert zurückgewiesen wurde, dürfe nicht so stehen gelassen werden. Die Frage bestünde darin, wer sich damit befassen könne. Die Tatsache, dass zur Zeit zwei Vertreter mit AGDF-Hintergrund im Initiativkreis der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung sind, wurde als Chance für eine Rückbindung der Diskussion zu den Mitwirkenden in der Plattform gewertet. Die AGDF sollte eine klare Position formulieren und an den Initiativkreis weitergeben. Jedoch hieß es auch, dass die Veröffentlichung des Aktionsplans schon zu lange her sei, als dass eine Stellungnahme zum derzeitigen Zeitpunkt sinnvoll sei, und dass die Frage der Ressourcen nicht geklärt sei. Weiter wurde angeregt, den Aktionsplan für die Inlandsarbeit zu nutzen.

In Bezug auf ZFD und ZKB wurde grundsätzlich zunächst festgestellt, dass es offensichtlich inhaltlich-konzeptionellen Klärungsbedarf gebe, was ZKB eigentlich ist - das habe sich auch in dieser Tagung wieder gezeigt. Aus der AGDF kam weiterhin der Impuls, die ZFD-Idee stärker ins Inland zu tragen.

Hinsichtlich einer Stärkung von ZFD und ZKB sind verschiedene Aktionen der AGDF mit den Kirchen geplant, wodurch gleichzeitig eine politische Positionierung der Kirchen erreicht werden soll. Allein durch die Zusammenarbeit mit den Kirchen eine Stärkung von ZFD/ZKB erreichen zu können, wurde jedoch angesichts der zunehmend schwachen Position der Kirchen in Deutschland bezweifelt. Vielmehr müssten weitere Bündnispartner, wie Wohlfahrtsverbände, gesucht und wieder handlungsfähig gemacht werden. Innerhalb der Kirchen wären ökumenische Gruppierungen ein guter Ansatzpunkt.

Wenn es am 13. Oktober 2005 auf einer Tagung der AGDF um das Berufsbild ZFD gehen wird, soll auch das Konzept der Bewegungsarbeiter/innen in die Diskussion einbezogen werden. Auf der Suche nach neuen Aktionsformen sei eine Kooperation mit attac bereits begonnen worden.

Heidelberger Gespräch 2006?

Angesichts der diesjährigen deutlich geringeren Nachfrage in Bezug auf das Heidelberger Gespräch wurde zuerst geklärt, ob der Wunsch auf eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe bei den Anwesenden bestehe. Dabei wurde die Notwendigkeit und Bereicherung inhaltlicher Diskussion zwischen Praktiker/innen und Vertreter/innen der Friedensforschung betont, wie sie in bei diesen Gesprächen stattfinde. Die FEST solle auch in Zukunft diese Tagung ausrichten.

Zur Themenfindung für ein Heidelberger Gespräch 2006 wurde die Einrichtung einer kleinen Arbeitsgruppe vorgeschlagen, die dafür Vorschläge unterbreite. Ein potentielles Thema könnte lauten: „Kann es eine rechte Zivilgesellschaft geben?“
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� Eine vollständige Liste findet sich unter www.amnesty.de.


� Zur quantitativen Problemdimension: Seit 1997 hat die Bundeswehr ca. 1900 ZMZ/CIMIC-Projekte mit rund 17 Mio € aus fremden Töpfen (BMZ, AA u.a.) finanziert. Bis 2010 wird eine Verdopplung dieser Ausgaben erwartet.
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